Statuten der Uni Big Band, Jazz Big Band der Universität Bern 

I Name, Sitz, Zweck 

1. Unter dem Namen "Uni Big Band, Jazz Big Band der Universität Bern" besteht mit Sitz in Bern ein Verein im Sinne von Art. 60ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. Der Verein, fortan UBB genannt, ist politisch und konfessionell neutral. 

2. Die UBB bezweckt den direkten Zugang zur Musik durch Erarbeiten und öffentliche Aufführung von Big Band Literatur. 

II Mitgliedschaft 

3. Die UBB steht den Studierenden der Universität Bern offen. Die Anzahl MusikantInnen pro Instrumentengattung ist limitiert und durch die gewählte Literatur definiert. Interessieren sich für eine Instrumentengattung zu viele StudentInnen, werden Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Einganges berücksichtigt. Es wird eine Warteliste geführt. Der musikalische Direktor der UBB bewertet die musikalische Ausbildung eines/r Bewerbers/in. Eine Ablehnung eines/r Bewerbers/in obliegt dem Vorstand und erfolgt schriftlich und begründet. Die Mehrfachbelegung von Stimmen ist wo musikalisch sinnvoll möglich. Können Instrumente nicht mit StudentInnen der Universität Bern besetzt werden, sind hierfür auch NichtstudentInnen zugelassen. Sind zu einem späteren Zeitpunkt StudentInnen für diese Instrumente verfügbar, haben die NichtstudentInnen bis zu Ihrem Austritt Bleiberecht. Dasselbe 
gilt für Studenten nach ihrem Studienabschluss. 

4. Pro Semester wird ein Beitrag von Fr. 20.-- eingezogen, mit dessen Zahlung automatisch die Mitgliedschaft erfolgt. Zur Deckung von Kosten kann dieser Betrag mit Zustimmung von 2/3 der Mitglieder temporär erhöht werden. Das Nichtbezahlen des Betrages bis spätestens zum Beginn des nachfolgenden Semesters gilt als sofortiger Austritt. 

5. Die UBB-Mitglieder verpflichten sich zu regelmässigem Probenbesuch sowie zur Einhaltung von vereinbarten Konzertterminen. Mindestens drei von vier Proben (Register- und Gesamtproben) müssen besucht werden. Abwesenheiten sind in jedem Fall in nützlicher Frist auf der Telefonhotline aufzusprechen. 

6. Notenständer, Instrumente, deren Wartung und Versicherung, ebenso die Verstärker von Bass und Gitarre, sind Sache der Mitglieder. Davon ausgenommen sind Klavier und Schlagzeug, beim Schlagzeug jedoch nicht Schläger und Blech. 

III Organisation 

7. Organe 

Die Organe der UBB sind: a) die Vereinsversammlung (VV), b) der Vorstand, c) die RechnungsrevisorInnen 

8. Vereinsversammlung 

Die VV findet mindestens einmal im Jahr statt. Sie wird spätestens vierzehn Tage vor dem Termin an zwei aufeinanderfolgenden Proben unter Bekanntgabe der Traktanden angekündigt. 

Die VV ist zuständig für: 

· Abnahme des Jahresberichts und der Jahresrechnung 

· Wahl des Vorstandes und der RechnungsrevisorInnen 

· Behandlungen von Anträgen des Vorstandes und der VV 

· Statutenänderungen oder Auflösung der UBB 

9. Vorstand aufgehoben per VV 16.11.09
Der Vorstand setzt sich zusammen aus PräsidentIn, VizepräsidentIn, KassierIn und AktuarIn. Der Vorstand führt die Geschäfte der UBB und informiert die Mitglieder und den musikalischen Direktor über die nächsten Schritte. Der Vorstand ist Auftraggeber an den musikalischen Direktor. 
9bis  Vorstand eingefügt per VV 16.11.09
Der Vorstand setzt sich zusammen aus PräsidentIn, VizepräsidentIn, KassierIn. Der Vorstand führt die Geschäfte der UBB und informiert die Mitglieder und den musikalischen Direktor über die nächsten Schritte. Der musikalische Direktor kann ein Vorstandsamt bekleiden.
10. Unterschriftsberechtigung aufgehoben per VV 16.11.09
Für alle rechtlichen Verpflichtungen gilt die bei der Deposito-Cassa der Stadt Bern hinterlegte Unterschriftenregelung. Es darf nur kollektiv zu zweien gezeichnet werden. 

10bis Unterschriftsberechtigung eingefügt per VV 16.11.09
Für alle rechtlichen Verpflichtungen gilt die bei der Postfinance  hinterlegte Unterschriftenregelung. Es darf nur kollektiv zu zweien gezeichnet werden. 

11. RevisorInnen 

Zwei RechnungsrevisorInnen überprüfen aufgrund von Belegen die Jahresrechnung. 

IV Musikalische/r DirektorIn (im Text wird zur Vereinfachung nur die männliche Form verwendet) 

12. aufgehoben per VV 16.11.09 Der musikalische Direktor ist Beauftragter der UBB. Seine Evaluation obliegt dem Vorstand. Beidseitig gilt eine Kündigungsfrist von 2 Monaten auf Ende des Semesters. Ohne anderweitige Verlautbarung gilt der Auftrag automatisch als um ein Semester verlängert. Der Aufwand des musikalischen Direktors wird gemäss mündlicher Vereinbarung mit dem Vorstand vergütet. Der musikalische Direktor hat hierfür schriftlich und detailliert Rechnung zu stellen. Der musikalische Direktor ist nicht Vereinsmitglied. 
12bis eingefügt per VV 16.11.09 Der musikalische Direktor ist Beauftragter der UBB. Seine Evaluation obliegt den Mitgliedern. Beidseitig gilt eine Kündigungsfrist von 2 Monaten auf Ende des Semesters. Ohne anderweitige Verlautbarung gilt der Auftrag automatisch als um ein Semester verlängert. Der Aufwand des musikalischen Direktors wird gemäss Vereinbarung mit dem Vorstand vergütet. Der musikalische Direktor hat hierfür schriftlich und detailliert Rechnung zu stellen. Der musikalische Direktor ist Mitglied des Vereins.
13. Der musikalische Direktor ist verantwortlich für den musikalischen Bereich, die Beschaffung, Einstudierung und Aufführung von Big Band Literatur, Gestaltung der Proben, Mithilfe bei der Suche von MusikerInnen und Beurteilung von MusikantInnen bei Neueintritten. Der musikalische Direktor ist Stabsstelle des Vorstandes ohne Weisungsrecht. 

V Finanzielles 

14. Die Einnahmen bestehen namentlich aus Mitgliederbeiträgen, eventuellen Überschüssen aus Konzerten, GönnerInnenbeiträgen, Schenkungen, Legaten und Stiftungsgeldern. 

15. Die gesamten Erträge dienen nur zur Deckung der Kosten, die durch Konzertvorbereitung, -organisation und -durchführung entstanden sind. Die Organisierenden haben Anspruch auf Spesenentschädigung. Ausnahmen unterliegen der Genehmigung durch die Mitglieder. 

16. Gastmusiker mit Honorar sind wo musikalisch notwendig erlaubt. 

17. Für Verpflichtungen der UBB haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen. Jede persönliche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen. 

VI Ausschluss 

18. Der Ausschluss ist durch Vereinsbeschluss jederzeit möglich. 

VII Statutenänderung oder Auflösung 

19. Statutenänderungen oder die Auflösung der UBB bedürfen der Zustimmung von 2/3 aller UBB-Mitglieder. 

20. Bei Auflösung der UBB fällt das Vermögen zur Verwaltung an das Sekretariat der Universität Bern zwecks Unterstützung musikalischer Projekte an der Universität Bern, wobei ein ehemaliges Mitglied der UBB für die Verteilung mitberatende Stimme erhält. 

VIII Geltung 

21. Diese Statuten sind die Gründungsstatuten und wandeln die UBB per 12. November 1996 von der einfachen Gesellschaft zum Verein. 
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